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Gewaltfreie Stadtverwaltung –
Beschäftigtensicherheit
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1. Präventionsnetzwerk  #sicherimDienst

• Die Stadt Leverkusen ist 2023 dem Präventionsnetzwerk #sicherimDienst beigetreten. 

• „Sicher im Dienst“ ist eine Kampagne des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen der 
NRW-Initiative „Mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst.“

• Zusammenschluss von 500 Behörden, Verbänden und Organisationen.

• Hilfestellungen und Austausch für mehr Schutz und Sicherheit von Beschäftigten. 

• Regelmäßige Netzwerktreffen in Präsenz.
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2. Was ist Gewalt? 

Allgemein: Verhalten von 
Personen das sich gegen 
Menschen, Objekte oder 

Systeme richtet, um 
diese physisch, 

psychisch oder sozial zu 
schädigen. 

Gewalt am Arbeitsplatz 
kann sich in verbalen,

psychischen oder 
physischen Angriffen 

gegenüber 
Beschäftigten äußern. 

Folgen können die 
Beeinträchtigung oder 

Schädigung ihrer 
Gesundheit, Sicherheit 

oder ihres 
Wohlbefindens sein.

externe Gewalt: 

Übergriffe von Dritten, z. 
B. Bürgerinnen und 

Bürger 

interne Gewalt: 

Übergriffe von 
Beschäftigten innerhalb 

der Dienststelle

• Gewaltschutz ist Arbeitgeberpflicht. 

• Gesetzliche Grundlage und Definition: 
Gesetz zu dem Übereinkommen Nr. 190 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) vom 21. Juni 2019 über die 
Beseitigung von Gewalt und Belästigung in 
der Arbeitswelt. 

• Ist im Juni 2023 in Deutschland in Kraft 
getreten.
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2.1 Bedingungen und Ursachen von Gewaltblick 

Vier Säulen 

Täterbezogene Ursachen

• Konfliktbereitschaft/
Aggressivität 

• Gewalt als gelerntes 
Muster 

• Missverständnisse/ 
Kommunikations-
probleme/ 
Sprachbarrieren 

• Geringe 
Frustrationsgrenze 

• Wirtschaftliche Probleme/ 
Existenzängste 

• Einstellungen und Werte 
(kulturelle Hintergründe)

• Psychische Erkrankungen 

Baulich-technische 
Bedingungen 

• ungeeignete 
Büroausstattung

• fehlende Abstandsflächen
• unzureichende 

Raumgrößen/ 
fehlende Leitsysteme 

• fehlende 
Zutrittskontrollen

• unfreundlich gestaltete 
Wartezonen/ 
keine Fluchtwege

• fehlende 
Alarmierungssysteme 

• keine klare Trennung 
zwischen Front – und 
BackOffice 

Organisatorische 
Bedingungen

• Einzelarbeitsplätze/
Außendienst/
Hausbesuche

• hohe Arbeitsbelastung/ 
unzureichende 
Qualifizierung der 
Mitarbeiter*innen & 
Führungskräfte

• schlechter Kundenservice 
(Wartezeiten, 
Öffnungszeiten etc.)

• fehlender 
Sicherheitsdienst

• fehlende 
Gesundheitsförderung

• keine Dienstanweisungen 

Opferbezogene Faktoren

• Einstellungen und Werte 
(Vorurteile, fehlende 
Empathie)

• fehlende Selbstbewusste 
Körpersprache 

• unangepasstes Auftreten 
gegenüber dem Kunden/ 
Kommunikations-
probleme 

• mangelndes 
Gefahrenbewusstsein 

• fehlende 
Handlungskompetenz in 
kritischen Situationen 

• Überlastung/ 
private Probleme 

• Umgang mit Waren, Bargeld, Wertsachen
• Publikumsverkehr 
• Verweigern von staatlichen Leistungen 
• an Einzelarbeitsplätzen oder in Einzelgesprächen 
• Kontakt mit schwierigen Klientel 
• Maßnahmen der Vollstreckung 

Erhöhtes Risiko für 
Übergriffe 
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3. Erste Maßnahme -
Grundsatzerklärung gegen Gewalt

• Klares Bekenntnis gegen Gewalt, wirkt sowohl nach Außen als auch 
nach Innen.

• Grundlage für die Gewaltprävention in Verwaltungen.

• Verpflichtung des Oberbürgermeisters und aller Verantwortlichen, 
präventive Maßnahmen zum Schutz und zum Wohl der 
Beschäftigten zu ergreifen.

• Stärkung und Förderung der Mitwirkung der Beschäftigten.

• Bei Gewaltvorfällen: professionelle Unterstützung und ggf. 
Nachsorge der Betroffene.

• Plakatgröße:  A3

• Aushang in Verwaltungsgebäuden

• Veröffentlichung in social Media (Facebook, Instagram etc.)
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3.1 Plakat „Nein zu Gewalt“

• Aushang in den Verwaltungsstandorten mit Bürger*innen Kontakt, sowie 
Schulen, Kitas und Schwimmbädern.

• Größe: DIN A3 

• Insgesamt 148 städtische Objekte: 

• Verwaltungsstandorte: 25

• Schwimmbäder: 2

• Schulen: 43

• Kitas: 34

• Sonstiges: Geflüchteten Unterkünfte, Friedhöfe, Betriebshöfe, 
Jugendhäuser 



8

3.2 Umsetzung der Kampagne „Null Toleranz bei Gewalt“ 

Kampagne „Null Toleranz

bei Gewalt!“

Intern Extern Ideen für die Art der Kommunikation / Plattform 

Vorstellung der Beauftragten für 

Beschäftigtensicherheit x
Informationen im Mitteilungsblatt, Veröffentlichung im Intranet

Grundsatzerklärung gegen 

Gewalt

 Klares Bekenntnis der Stadt 

gegen Gewalt

x x

1. Intranet und Internet

2. Aushang in den Verwaltungsgebäuden (individuell, zukünftig nur digital)

3. Pressebeitrag 

4. Veröffentlichung in social Media, LinkdIn

5. Einbindung der Politik

Plakate „Nein zu Gewalt“ in 

deutsch und englisch

Sensibilisierung der 

Mitarbeiter*innen und 

Bürger*innen 

x x

1. Aushang in den Verwaltungsgebäuden, Kitas, Schulen, Schwimmbädern 

2. Tischaufsteller (DIN A5 oder A6)

3. Veröffentlichung im Internet

Informationen zur 

Beschäftigtensicherheit und 

erste Maßnahmen 

x x

1. Vorstellung in den Dezernatskonferenzen, falls gewünscht

2. Kontinuierliche Veröffentlichung und Aufmerksamkeit auf das Thema „Gewaltprävention“ in 

Social Media etc. 

Eigener Intranet Auftritt x
Informationen zur Beschäftigtensicherheit unter dem Reiter „B“ bereitstellen 

(Grundsatzerklärung, ggf. Updates, Gewaltmeldebogen )
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3.3 Dokumentation von Gewaltvorfällen – Gewaltmeldebogen 

• Dokumentation und Datenlage für die Stadt Leverkusen.

• Der Gewaltmeldebogen wird im Intranet und auf Anfrage zur Verfügung gestellt (beschreibbares 
PDF).

• Statistische Auswertung der Gewaltvorfälle und Standardisierung für die Stadtverwaltung möglich.

• Gewaltvorfälle lassen sich nach verschiedenen Kriterien über das Reporting auswerten. 

Beispiele: 

1. Stufen der Gefährdungslagen (verbale Gewalt, Sachbeschädigung, Bedrohung, Gewalt mit Waffen)

2. Anzahl der Gewaltvorfälle (halbjährig, jährlich…) 

3. Auslöser und Ziel der Aggression 

• Ableitung von Handlungsempfehlungen.
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4. Ausblick 

Ideen für weitere Sicherheitsbausteine und 
Maßnahmen für eine gewaltfreie 

Stadtverwaltung  

Täterbezogene Ursachen

 Bedarfe der einzelnen 
Fachbereiche 
identifizieren

 Maßnahmen zur 
Abschreckung (Bsp. 
Blaue Briefe FB 33)

 Deeskalationstraining
 Kommunikations-

strategien 

Baulich-technische 
Bedingungen

Aktuelle Projektgruppen: 
• Umzüge von 

Fachbereichen 
hinsichtlich 
Gefährdungspotential 
analysieren 

• Alarmierungssoftware 
für den Innen- und  
Außendienst 

• Besucherleitsystem
• Sicherheitsdienste / 

Zugangskontrollen 
• Gefahrenbewusste 

Büroeinrichtung 

Organisatorische 
Bedingungen

• Bildung einer 
Arbeitsgruppe um ein 
ganzheitliches 
Sicherheitskonzept zu 
entwickeln 

• Gewaltereignisse 
erfassen und 
dokumentieren

• Handlungs-
empfehlungen ableiten

• Implementierung einer 
Gefährderdatei

• Funktionsbezogene E-
Mail Adressen 

Opferbezogene Faktoren

• Schulungsangebote 
ausbauen 

• Handlungsempfehlung
en für kritische 
Situationen

• Nachsorge ausbauen
• Sensibilisierung in 

Schulen und Kitas (Bsp. 
Pixi-Buch, Motto-Tage 
in der Verwaltung) 

• Zusammenarbeit mit 
dem BGM 

• Neue Führungskräfte in 
Schulungen 
sensibilisieren 

Bedarfe ermitteln und in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachbereichen die Beschäftigtensicherheit erhöhen.
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Information: Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt gegen 
Kommunalpolitiker*innen und Verwaltungsmitarbeitende

• Eine Bundesratsinitiative fordert einen Straftatbestand für politisches Stalking. 

• Der Bundesrat hat einen Gesetzentwurf für eine besseren strafrechtlichen Schutz von Amts- und 
Mandatsträgerinnen und -trägern auf den Weg gebracht.

• Entscheidungsträgerinnen und -träger sollen insbesondere auf der kommunalen Ebene durch 
bedrohliche Übergriffe in ihr Privatleben geschützt werden.

• Der Gesetzentwurf des Bundesrates wird im Bundestag eingebracht, der darüber entscheidet.
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Julia Sokolowski
Dezernat V – Planen und Bauen 
Stadt Leverkusen
Friedrich-Ebert-Platz 1
51373 Leverkusen

Vielen Dank!

+49 (0)214 406 8877
Julia.sokolowski@stadt.leverkusen.de
www.leverkusen.de


